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positivistisches Naturrecht! 
Dass nicht nur christliche oder gar nur katholische Juristen 

sich nach 1945 offensichtlich einem Rechtsdenken öffneten, 
das einen rein formalen Positivismus ablehnt und auf die Be

jahung materialer Gerechtigkeit hindrängt, ist eine bekannte 
und wiederholt ausgesprochene Tatsache. Vielleicht hat man 
dabei aber nicht immer genug beachtet, dass «materiale», d. h. 
inhaltlich bestimmte Gerechtigkeit in sehr verschiedenem 
Sinne verstanden wird. So kann es geschehen, dass Vertreter 
anderer Weltanschauungen und eines grundlegend verschie

denen Rechtsdenkens auf katholische Juristen eine Werbe

kraft in Richtung auf eine Verbrüderung in gemeinsamem 
Rechtsdenken ausüben, die sachlich nicht berechtigt ist. Daran 
sind natürlich Gruppen, Bewegungen und Parteien, die welt; 
anschaulich neutral sein wollen und auf die Zugehörigkeit 
von Nichtchristen und Christen Gewicht legen, sehr inter

essiert. 
Typisch für einen solchen Versuch, ein weltanschaulich 

indifferentes, den «drei Konfessionen der Protestanten, Katho

liken und Humanisten» annehmbares und somit «demokrä1 

tisches » (und gleichzeitig, sozialdemokratisches) Rechtsdenken 
grundzulegen, dürfte der schon im Oktober 1954 im Rahmen 
der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen in Han

nover gehaltene und im vergangenen Jahr veröffentlichte Vor^ 
trag eines repräsentativen Juristen der deutschen Sozialdemo

kratie, Adolf Arndt : «Rechtsdenken in unserer Zeit, Positivis

mus und Naturrecht» (Tübingen 1955, 30 Seiten, Nr. 180 der 
Sammlung «Recht und Staat»), sein. 

Er soll hier Berücksichtigung finden, einmal deshalb, weil 
er auch über die Grenzen Deutschlands hinaus wirkte, sodann 
weil katholische Juristen immer wieder nach einer Klarlegung 
der hier angeschnittenen Probleme verlangen. 

«Neue Versittlichung des Rechts» 

Materiale Gerechtigkeit 

Wenn Arndt gegen jeden reinen Positivismus, gegen jedes 
nur formale Recht, gegen ein Recht ohne Gerechtigkeit, gegen 
eine einseitige Betonung der Rechtssicherheit ohne genügende 
Berücksichtigung des Inhaltlichen (bis zu unverantwortlicher 
Anerkennung nationalsozialistischen «Rechts»), gegen die 
Messung des Rechtes am Erfolg, angeht, dann darf er der 
Sympathie mancher an naturrechtlichem Denken orientierter 
katholischer Juristen gewiss sein. Wie sollte man ihm nicht 
zustimmen, dass es bei der Rechtsordnung nicht nur auf Ord

nung überhaupt ankommt, sondern auf. eine gerechte Ordnung, 
eine Ordnung, die  wie er sagt  annehmbar ist, weil jeder sie 
«will und wollen muss »■ (19), eine Ordnung, die nicht ein vom 
Sein unabhängiges Sollen besagt, sondern ein Sollen, das im 
Sein selbstbegründet ist?Womit zugleichgegeben wäre, dass 
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nicht eine wirklichkeitsfremde «Abstraktion Mensch als Be
griff» (29), sondern der Mensch, der geschichtlich lebt, Norm 
des Rechtes, Recht also notwendig stets zeitgerecht ist. Arndt 
greift das Wort Radbruchs aus seinen letzten Lebensjahren von 
der «neuen Versittlichung des Rechts» auf und bezeichnet es 
als sittliche Aufgabe, ein solches nicht nur formales, sondern 
material gerechtes Recht zu schaffen ; ist nicht - so bemerkt er -
die Sozialdemokratie nach diesem Gesetz angetreten, materiale 
Gerechtigkeit an die Stelle einer bestehenden formalen Rechts
ordnung zu stellen? 

Recht und Sittlichkeit 

Ein anderes Anliegen des Verfassers ist zweifellos manchem 
Juristen aus der Seele gesprochen: die Unterscheidung zwi
schen Recht und Sittlichkeit. Es ist wahr: Das Recht hat ein 
eigenes Sein. Sittlichkeit gehört dem Bereich an, in dem es um 
Rechtfertigung vor Gott, um Heil und Verdammnis geht ; das 
Recht zielt unmittelbar auf Tun und Lassen im Verhältnis zur 
Gemeinschaft, auf die Rechtfertigung vor Menschen. Es ge
nügt nicht, stets nach dem richtigen Recht zu fragen, wenn 
man nicht richtig nach dem Recht fragt. Das Eigensein des 
Rechts aber führt zu der Forderung einer allen Gliedern der 
Gemeinschaft annehmbaren Rechtsordnung. . 

Kritik am Naturrecht 

Da es dem Verfasser auf die Überwindung der dualistischen 
Spaltung Positivismus-Naturrecht zwecks Begründung eines 
gemeinsamen Rechtsdenkens ankommt, Kritik also nicht nur 
am Positivismus, sondern ebenso am Naturrecht geübt wird, 
müssen seine naturrechtlich klingenden Aussagen mit kriti
scher, wenn nicht skeptischer Behutsamkeit aufgenommen 
werden. Was ist positiv materiale Gerechtigkeit, Begründung 
des Sollens im Sein, zeitgerechtes Recht, der Gegensatz zu rein 
formaler und positivistischer Rechtsordnung? 

Arndts Missverständnis 

(menschliche) Situation ohne den Menschen, wie einen Men
schen ausserhalb einer konkreten geschichtlichen Situation. 
Um die volle Zuordnung von Sein und Sollen zu wahren, darf 
man weder - wie Arndt es praktisch tut - das immer gegebene, 
substantiell gleiche Menschsein noch die geschichtliche Be-
sonderung übersehen. Naturrecht ist jenes Recht, das dem 
Menschen auf" Grund beider Elemente zukommt, also auf 
Grund des Menschseins und seiner geschichtlichen Situation, 
in der das Menschsein sich durchhält - da sonst von Ge
schichte und menschlicher Situation nicht die Rede sein kann. 
Es gibt Rechte, die in ihrer letzten Konkretion schon im 
Menschsein als solchem begründet sind und darum in jeder 
möglichen Seinsweise und Situation in dieser letzten Konkre
tion Geltung haben. Es gibt andere Rechte, die zwar ebenfalls 
im Menschsein als solchem grundgelegt sind, aber auf différente 
letzte Konkretisierung hin: gemäss der sich ändernden Wirk
lichkeit, in der der Mensch lebt. So gehören zur ersten Gruppe 
die unabdinglichen Personenrechte, etwa Freiheit gegenüber 
«Glaubenszwang»; sie gelten jederzeit und unveränderlich, da 
die Verschiedenheit der Situationen beispielsweise.die Bedeu
tung des Gewissens nicht berührt. Zur zweiten Gruppe wäre 
z. B. das Eigentumsrecht zu zählen; jeder hat auf Grund seines 
Menschseins ein wirkliches Recht auf Eigentum, jedoch ist 
dieses, unbeschadet seines bleibenden Inhaltes, gemäss der 
sich ändernden Güterwelt und menschlichen Gesellschaft einer 
wechselnden, weiter konkretisierenden inhaltlichen Bestim
mung unterworfen. 

Die im Menschsein begründete naturgegebene Rechtsord
nung ist darum stets seinsgebunden, sinnvoll, menschlich, ge
schichtlich; sie ist alles andere als nur von aussen auferlegt, 
zwangshaft, totalitär, «inhuman». Darum wird sie verkannt, 
wenn man sie nur als Instrument im Dienste der Sittlichkeit 
des Menschen vor Gott, statt zunächst als Ordnung des Ver
hältnisses der Menschen zueinander sieht. Eine Rechtsordnung, 
die am «ewigen» Naturrecht vorbeigehen wollte, würde den 
Menschen in der Geschichte übersehen und gerade so sich als 
unmenschlich und nur aufgezwungene Ordnung erweisen. 

Wenn solche Formulierungen gleichzeitig mit einer schar
fen Kritik am naturrechtlichen Denken stehen können, so 
zeigt das allerdings, wie sehr die «christliche» Naturrechts
lehre, die der Kritik unterworfen wird, hier miss verstanden ist. 
Das ewige Recht, die jeder menschlichen Rechtsordnung vor
gegebene Naturrechtsordnung, wird hier als zwanghaftes, 
autoritativ auferlegtes, vom Sein gelöstes Gebot und im Ge
gensatz zu einer sinnvollen, der geschichtlichen und konkreten 
Wirklichkeit des Menschen gerechtwerdenden Ordnung be
griffen. So erscheint dann das Naturrecht als unmenschliche, 
totalitäre und intolerante Macht, die gerade nicht die Aufgabe 
des Rechtes erfülle, nämlich für ein menschliches Zusammenleben 
Sorge zu tragen. Es wird dem Naturrechtsdenken die Verwechs
lung der wandelbaren Rechtsordnung mit dem unwandelbaren 
-Sittengesetz vorgeworfen, die die Rechtsordnung zu einem 
puren Instrument zum Schutze der Sittenordnung macht, statt 
ihr die Ordnung zwischenmenschlicher Beziehungen anzu
vertrauen. 

Das grundlegende Mis s verständnis liegt wohl darin, dass 
wieder einmal das Naturrecht als Deduktion aus einem der 
Wirklichkeit entrückten Begriff «Mensch» verstanden wird. Tat
sächlich ist jedoch der Begriff « Mensch » nichts anderes als die 
begriffliche Fassung von etwas, was im geschichtlichen Men
schen je und je Wirklichkeit ist: so dass das Naturrecht nicht 
einem unwirklichen Begriff, sondern der menschlichen Wirk
lichkeit zugeordnet erscheint. Der geschichtliche Mensch kann 
ja nicht als blosse Geschichte, sondern muss immer auch und 
vor allem als Mensch, allerdings in geschichtlicher Wandlung, 
gesehen werden. Es gibt ebensowenig eine geschichtliche 

Selbstverständlich sind weite Bereiche des zwischenmensch
lichen Verhaltens nicht schon naturrechtlich eindeutig geord
net; für viele Fragen menschlichen Zusammenlebens kennt das 
Naturrecht nur eine Rahmenordnung, die nicht jede beliebige, 
aber doch viele verschiedenartige Lösungen durch eine positive 
menschliche Rechtsordnung zulassen, eine Rechtsordnung, die 
natürlich auch immer wieder, vor allem wegen der sich wan
delnden geschichtlichen Situation, zu ändern ist. Arndt kann 
und will diese Dualität von Naturrecht und positivem Recht, wenn 
auch seit Aristoteles immer wieder gelehrt, nicht anerkennen. 
Sein Vorwurf, dass die Naturrechtler so zweierlei Recht unter
scheiden, obwohl Recht doch Recht sei, übersieht den Unter
schied zwischen zweierlei Recht und einer zweifachen Quelle 
des Rechts. Die Leugnung der doppelten Rechtsquelle ist 
allerdings ganz konsequent, solange das Menschseih im ge
schichtlichen Menschen nicht als grundlegende und unbe
dingte Rechtsnorm und Rechte begründende Wirklichkeif ge
sehen und die Erkenntnis dieser rechtsbegründenden Wirklich
keit nicht als Grund einer geltenden Rechtsordnung begriffen 
wird. 

Nur formales Naturrechts 

Gegenüber den naturrechtlich orientierten Juristen, die dem 
Naturrecht Bedeutung für das konkrete, materiale Rechtsleben 
zuerkennen möchten, macht Arndt geltend, dass die Theore
tiker des Naturrechts nur den obersten Prinzipien Allgemein
heit und Un wandelbar keit zusprechen, .während in den kon
kreten Konklusionen die irrende Vernunft sich menschliche 
Selbstbildnisse schaffe und so zu einem steten Wandel der 
Rechtsauffassungen führe. 
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Es ist notwendig, zwischen den beiden Fragen zu unter
scheiden, ob es bis in mehr oder weniger weite Vereinzelungen 
hinein Naturrecht und materiale naturrechtliche Prinzipien 
objektiv^/, und ob wir sie mit genügender Sicherheit erkennen. 

Denken wir zunächst an die erste Frage. Wenn, vor allem 
in der Vergangenheit, manche katholische Naturrechtler nur 
von allgemeinsten Naturrechtsprinzipien sprechen, so wollen 
die gleichen Autoren doch nicht sagen, das Naturrecht habe 
nur eine gewisse formale, kaum aber materiale Bedeutung für 
die konkrete Rechtsordnung. Denn den allgemeinsten Prin
zipien stellen sie ein «angewandtes Naturrecht» in den ver
schiedenen Lebensbereichen (z. B. Eigentum, Ehe, Familie, 
.Staat, Leben, Ehre und guter Ruf usw.) zur Seite, und zwar 
nicht nur sehr allgemeine Prinzipien für die verschiedenen 
Bereiche, sondern auch ins einzelne gehende Aussagen. Das 
will doch heissen, -dass sie hier echtes Naturrecht anerkennen. 

Die Erkenntnis von Naturrechtsprinzipien und natürlichen 
Rechten hat allerdings ihre Schwierigkeit. Zweifellos finden 

wir in einzelnen Fragen einen Wandel der Rechtsauffassungen 
unter den Naturrechtlern. Auch gibt es wohl nur wenige Fra
gen des natürlichen Sittengesetzes oder des Naturrechtes, in 
denen nie ein outsider erstanden wäre. Das Gros der natur
rechtlichen Fragen dagegen, und zwar nicht nur der obersten 
und sehr, formalen Prinzipien, wurde in der Geschichte der 
christlichen Naturrechtslehre durchaus gleichmässig und rich
tig erkannt. 

Es ist wichtig zu beachten, dass die Frage nach der objekti
ven Wahrheit und Wirklichkeit des Naturrechts und konkreter 
natürlicher Rechte grundlegender ist 'als die Frage nach der 
objektiven Erkenntnis. Wenn wir philosophisch und theo
logisch zugeben müssen, dass es objektiv natürliche Rechte 
gibt, dann haben wir nicht nur die Aufgabe, eine menschliche 
Rechtsordnung zu schaffen, sondern zur Erkenntnis des bestehen
den Naturrechtes vorzustossen und-zu dieser Erkenntnis in 
der Rechtsgemeinschaft zu verhelfen. 

(2. Teil folgt) Prof. Fuchs (Rom) 

Der Weg nach Koni 
(Die Konversion eines evangelischen Kirchenführers in reformierter Sicht) 

Mit dem bernischen Karl Ludwig von Haller gehört Friedrich 
von Hurter, Schaff häusern «geistig bedeutendster Mann des 
19. Jahrhunderts» (Vogelsanger 183), zu den berühmtesten 
Konvertiten der Schweiz im letzten Jahrhundert. Seine Kon
version zum Katholizismus findet lauten, teils begeisterten, 
teils ebenso gehässigen Widerhall in allen Zeitungen Europas. 
Papst und Kardinalstaatssekretär stehen an der Spitze der freu
digen Gratulanten. Es war in der Tat ein seltener, biographisch 
und kirchengeschichtlich heute noch höchst interessanter Weg, 
den Friedrich von Hurter (geb. 19. 3. 1787) ging. 

Ältester Sohn des Redaktors und Zeitungsverlegers David Hurter in 
Schaffhausen, studierte Friedrich Theologie an der Universität Göttingen 
(Oktober 1804 bis August 1806), bestand mit «wirklich rühmlichen Pro
ben seiner Fähigkeit und seiner... Kenntnisse » (Protokoll des Kirchen
rates vom 18. August 1807) seine Examina und übernahm Ende 1807 die 
reformierte Pfarrei Beggingen, die er 1810 mit dem stadtnäheren Löhnin
gen vertauschte. Mit einer fulminanten kleinen Schrift torpediert der junge 
Pfarrer bereits 1812 die von Antistes Joh. Kirchhofer (der offen ratio-
nalistíschen Grundsätzen huldigte) erstrebte Revision der Schaffhauser Li
turgie und erwirbt sich mit einem Schlag den Ruf des «kühnsten, gewal
tigsten und geistreichsten Gegners der rationalistischen Richtung » (73 f.) 
unter den Schaffhauser Pfarrern. Im Jahre 1824 steigt Hurter, der «an 
Geist und Energie seine Amtsbrüder um mehr als Haupteslänge überragte » 
(79), durch die Wahl zum Triumvir (1. Pfarrer am Münster) zur zweit
höchsten geistlichen Stelle seines Heimatkantons auf und wird 1835 als 
Antistes an die Spitze der Schaffhauser Kirche berufen. 

Friedrich von Hurter vermag «dem Schaffhauser Antistesamt in den 
Jahren 1835-1840 eine Würde, eine Bedeutung, ja einen Glanz zu geben, 
die wahrhaft imponierend und in der Geschichte der Schaffhauser Kirche 
einzigartig sind. Es ist fraglos, dass Hurter in der langen Reihe der Schaff
hauser Antistes. . . der bedeutendste gewesen i s t . . . Achtunggebietend 
schon in der äusseren Erscheinung, wortgewalüg in Rede und Schrift, 
klug, gewandt und konziliant im Auftreten und Handeln, begabt mit aus
gezeichneten Fähigkeiten der Leitung und Regierung, unbeugsam, selbst
bewußt und unabhängig dem Staate gegenüber, voll Wohlwollen und 
Freundlichkeit gegen jedermann, loyal und hilfreich gegen seine unter
gebenen Amtsbrüder, aber in klarem Autoritätsgeist sich von ihnen distan
zierend, voll Geist und Witz in jeder seiner Äusserungen, zielbewußt in 
seinem Wollen, beherrscht und überlegen in jeder Situation, dazu blitz
gescheit und hochgelehrt - das ist (nach dem Urteil Vogelsangers) das 
Bild, das uns aus Protokollen, Korrespondenzen, Berichten, Büchern, aus 
freundlichen und auch feindlichen Zeugnissen über den Antistes über
kommen ist» (147). 

— * Peter Vogelsanger: «Weg nach Rom, Friedrich Hurters geistige Ent
wicklung im Rahmen der romantischen Konversionsbewegung ». Zwingli-
Verlag, Zürich, 1954. 

Mit seinem Geschichtswerk über Papst Innozenz III., dessen erster 
Band 1834 herauskam, beginnt Hurters Name «europäische Geltung» zu
bekommen (114). In der Gestalt eines reformierten Kirchenführers war 
dem mittelalterlichen Papst ein wortmächtiger Apologet erstanden (10). 
Von den Rationalisten katholischer Tendenzen bezichtigt und von den 
Liberalen wegen des Konservativismus verhaßt, legt Hurter nach langen, 
unerquicklichen Wirren am 18. Marz 1841, am Vorabend seines 54. Ge
burtstages, seine sämtlichen Ämter in Schaffhausen nieder. «Das Rück
trittsschreiben an den Grossen Rat zeigt noch einmal den grossen Antistes 
in seiner stolzen, eindrucksvollen Würde» (180). Drei Jahre später, am 
16. Juni 1844, tritt Hurter, der inzwischen die «graue Eminenz» der kon
servativen Kirchenpolitik geworden war, in Rom zur katholischen Kirche 
über. 1845 ruft ihn Österreichs grosser Minister Metternich nach Wien und . 
macht ihn zum Reichshistoriographen. In diesem Auftrag schreibt Hurter 
ein riesiges Geschichtswerk über die Habsburger Monarchie (Ferdinand II.), 
bis ihn der Tod am 27. August 1865 abberuft. 

Es verdient hohe Anerkennung, dass der reformierte Pfarrer 
und Chefredaktor Dr. P. Vogelsanger diesen heute fast ver
gessenen ehemaligen Schaff hauser Antistes und gefeierten Kon
vertiten neu ans Licht gestellt hat. (Ein evangelischer Rezen
sent meinte, dass Hurter es nicht voll verdient hat, « durch die 
Feder eines so geistreichen... Beurteilers noch einmal ans 
Licht zu gelangen».) Unter Herbeiziehung eines umfangrei
chen gedruckten und ungedruckten Materials und dank einer 
geschickten Feder hat der Verfasser Altes und Neues zu einem 
überaus lebendigen Zeit- und Lebensbild vereint, das stellen
weise geradezu in Spannung hält und fast vergessen lässt, dass 
die Arbeit eine an der Theologischen Fakultät der Universität 
Zürich eingereichte und angenommene Doktordissertation dar-, 
stellt. Ob der Reichhaltigkeit der Quellenbelege (ca. 110 Sei
ten) und der spritzigen Art der Darstellung haben Kritiker 
gar geschrieben, dass «Peter Vogelsangers Hurter-Biographie 
wohl lange die massgebende und abschliessende Geschichte die
ses Lebens sein und bleiben» wird. Der Autor selber, der aus 
seiner Sachkenntnis heraus genauer erkannte, welche Schwie
rigkeiten ein so «verwickelter Lebensweg» und die dazugehö
rende aufgewühlte und bis heute noch unvollkommen er
forschte Zeitepoche des 19. Jahrhunderts einer Darstellung 
bereiten mussten, hatten ein*weit bescheideneres Ziel, nämlich: 
1. «So knapp und lückenlos wie möglich das Material zu einer 

späteren Bearbeitung der eigentlichen Biographie Hurters 
bereitzustellen » ; 

2. die «innere EntwicMungslinie» als «erste Bedingung einer 
künftigen biographischen Darstellung» aufzuzeichnen (227, 
cf. 11 , 208). 
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Eine sachliche Rezension muss also vor allem mit diesen 
beiden Punkten ins Examen gehen, und es darf und muss ein 
strenger Masstab angelegt werden, da es sich um eine Doktor
dissertation handelt, die den «höchsten Ansprüchen gerecht 
wird» (Fr. Blanke). Vogelsanger selber legt einen strengen 
Masstab an den Historiker Hurter (cf. 120 f.). Er kreidet ihm 
noch Fehler an (242 A. 71), die jener am Schluss seiner Selbst
biographie «Geburt und Wiedergeburt» ausdrücklich korri
giert hat (III, 492). 

Die Quellenerfassung 

Vogelsanger schreibt: «Leider waren von der riesigen Kor
respondenz Hurters trotz ausgiebiger Nachforschung in den 
schweizerischen und österreichischen Archiven nur verhältnis
mässig wenig Reste festzustellen» (227, 27169). Eine schwer
wiegende Feststellung in einer vornehmlich geschichtlichen 
Dissertation, die «lückenlos wie möglich» das Quellenmate
rial bereitstellen will. 

Tatsächlich wäre jedoch eine selten reiche Korrespondenz festzustel
len gewesen : 

1. In den «Archivalia Murensia» im Kollegium Samen, zu denen 
in benediktinischer Gastfreundschaft Wissenschaftlern gern 
Zugang gewährt wird, liegt nicht weniger als das « F a m i -
l ienarchiv» Hurters. Unter dicken Mappen von Material, das 
man in einer Woche kaum kursorisch %u überfliegen vermag, liegen 
unter anderem (die Zählung kann durch eine genaue Sichtung 
da und dort noch etwas korrigiert werden) : 

a) 59 Briefe des jungen Friedrich Hurter an seine Eltern, 
darunter 40 Briefe aus der entscheidungsvollen Univer
sitätszeit in Göttingen. Nach Vogelsanger [S. 243o] «nicht 
auffindbar » ! ; 

b) 83 Briefe an seine Gattin Henriette Hurter-Ammann; 
c) ca. 60 Briefe an seine Söhne und Freunde; 
d) 30 Briefe an Schulthess Rechberg; 
e) Briefkonzepte und Manuskripte; 
f) eine grosse Zahl von Briefen an Hurter, u. a. von Abt 

Coelestin in Einsiedeln (74), Gardekaplan De Curtins 
(43), Baumgartner, St. Gallen (9), K. Siegwart-Müller 
(80). 

2. In der Staatsbibliothek Freiburg liegen beim Nachlas s 
von K. L. v. Haller nicht weniger als 110 Briefe Hurters an 
seinen grossen Freund und Gesinnungsgenossen K. L. von 
Haller. 

ß. Im Familienarchiv Nüschelers in Neuegg, Zürich, befin
den sich 110 Briefe aus den Jahren 1833-1848 an D. Nusche
ler, Oberstleutnant im eidgenössischen Geniestab, Mitglied 
des Zürcher Grossen Rates und Kirchenrates. 

Die «innere Entwicklungslinie» 

' Zur Zeichnung der «innern Entwicklungslinie» haben dem
nach gerade die persönlichsten und also wichtigsten Quellen gefehlt, 
d. h. sie wurden auf unerklärliche Weise übersehen. Die rela
tiv wenigen zur Verfügung stehenden Briefstücke, die in der 
vom Sohn Heinrich Hurter verfassten Biographie «Friedrich 
Hurter und seine Zeit» zerstreut sind, beraubt der Verfasser 
noch fast ihres ganzen Wertes durch die Erklärung, dass «die 
Auswahl . . . höchst einseitig und subjektiv» ist, «indem jede 
für Hurter belastende Stelle unterdrückt wird» (S. 228). Ein 
Urteil, das ohne die Sichtung der Originale gefällt wurde 1 

Vogelsangers axiomatisches Bild von Hurters Innerlichkeit 

Die mit sehr lückenhaftem Material versuchte Nachzeichnung der «inne
ren Entwicklungslinie» wird nun kaum induktiv gewönnen, wie es sonst 
doch der Weg des Historikers ist, sondern wird beherrscht von einem buch
stäblich an die Spitze des Buches gestellten Axiom: «Der Schritt aus der 
Mitte evangelischen Glaubens in den Katholizismus hinein scheint... 
prinzipiell eine innere Unmöglichkeit zu sein» (17). Da jedoch Vogel

sanger wiederholt Hurters persönlichen Ernst, seine subjektive Ehrlichkeit 
und Gewissenhaftigkeit ausdrücklich anerkennt (15, 58, 66, 88, 84 f., 88, 
144, 177 f., 178, I9J ff., 204 f., 266183, 29017), so bleibt ihm nur die These, 
die fast bis zur Ermüdung abgewandelt wird: Hurter ist eine «anima 
naturaliter catholica», eine von Natur katholische Seele (29, 53, 207, 223). 
« Wenn überhaupt eine innere Entwicklung bei diesem beharrlichen Manne 
festzustellen ist», dann «nur in der Bedeutung eines Reifens der angebore
nen Anlage» (29, cf. 53, 90, 92). An sich wäre dieses Axiom von der 
«anima naturaliter catholica» ein Argument zugunsten des Katholizismus, 
indem dieses Axiom - in Abwandlung des frühchrisdichen Wortes von der 
anima naturaliter Christiana - an sich besagt, daß der Menschengeist von 
Natur, also vom Schöpfer selber, auf den Katholizismus als den von Gott 
geplanten und in geschichtlicher Stunde verwirklichten Heilsweg angelegt 
ist. Vogelsanger meint es natürlich anders. «Was Hurter selbst bekenntnis
haft als das Werk einer ,von ferne her suchenden und leitenden Gnade* 
verehrte, das hat die kritische Forschung zu erklären als das Wirken einer 
übermächtigen Anlage» (205). 

Die' Zeichnung bekommt damit etwas Gewaltsames, und man steht 
mehr als einmal vor einem Rätsel. Vogelsanger gesteht es zuweilen direkt 
ein (35, 88). Der Autor misst alles an dem «dialektischen'» Glaubens- und 
Kirchenbegriff von heute, so daß man sich oft wirklich frägt, ob es denn vor 
100 Jahren überhaupt wahre Protestanten gegeben hat. «Was lebendiger 
evangelischer Glaube ist, das begegnete Hurter weder im Rationalismus 
noch in der traditionalistischen Orthodoxie noch in der oberflächlichen 
Kirchlichkeit seiner Zeit» (223, cf. 48 f.). Aber es war doch gerade Hurter, 
der damals wie kein zweiter den Heidelberger Katechismus - der heute 
wieder gerade von den «Positiven» unter den Reformierten, unter anderem 
von K. Barth, als «gutes Bekenntnis... der durch das Evangelium er
neuerten reformatorischen Kirche» hochgewertet wird - als «beste refor
mierte Dogmatik» (V. 35), als «das granitene Bollwerk kirchlicher Lehre 
gegen den modernen Zeitgeist», «mit einer prächtigen Wärme» und «hin-
reissendem Schwung » verteidigte und die Gefahr der Abschaffung in der 
Schaffhauser Kirche bannte (88). Die Apologie des Heidelberger Katechis
mus soll - nach Vogelsanger - «stilistisch und theologisch zum Glänzend
sten» gehören, was Hurter überhaupt geschrieben hat (88). Diese Tat
sache stellt Vogelsanger natürlich vor ein «psychologisches Problem»(88) 
und «Rätsel» (35)! 

«Die einzige Stelle», wo Hurter evangelischen Glauben hätte finden 
können, wäre nach Vogelsanger «der Erweckungspietismus seines Freun
des David Spleiss» gewesen (223). Nicht also die offizielle Kirche Schaff
hausens! Aber, so urteilt Vogelsanger ganz allgemein: «Pietismus und 
Erweckungsbewegung sind seiner aristokratischen Seele als Frömmelei, 
Gnadenwinselei, Kränklichkeit und Exaltiertheit tief zuwider. Seine Her
reninstinkte und sein Formgefuhl müssen hier ablehnen» (76). Er bringt 
darum der pietistischen Bewegung «schroffe Ablehnung und beissenden 
Spott» entgegen (262102). Selbst dieses scharfe Urteil Vogelsangers dürfte 
den Tatsachen nicht entsprechen und wird auch auf S. 148 f. und S. 293" 
bedeutend gemildert. In der ersten Zeit seines Begginger Amtes wohnte 
Hurter auf besondere behördliche Erlaubnis hin anderthalb Jahre bei seinem 
Nachbarpfarrer A. Kirchhofer in Schieitheim, in dem ihm «strenger 
Offenbarungsglaube gepaart mit wissenschaftlichem Scharfsinn, nüchterne 
Unbestechlichkeit mit Herzenswärme, Gewissenhaftigkeit in der Amts
führung mit Glaubenstreue in der Lebensführung» begegnete (64). Ge
rade Spleiss nannte ihn in herzlicher Verehrung kurzweg «seinen Episcopus 
Schleitheimensis » (62). In der Diskussion um Frau von Krüdener, einer 
schwärmerischen Predigerin, nimmt Hurter um 1817 die klare Stellung 
seiner Kirche ein: Taceat mulier in ecclesia. Er verbietet, dass in seiner 
Kirche während der Predigt «gekämpft», d. h. Busskrämpfe zum Zeichen 
der Wiedergeburt inszeniert werden. Aber ein dezidierter Feind gegen den 
Pietismus als solchen war Hurter vor den Jahren 1840 keineswegs. Wenn 
der Pietismus ihn auch nie «angezogen» hat (Geburt und Wiedergeburt I, 
321), so konnte er in seinem ersten Schreiben an die Geistlichkeit zu Beginn 
des Kampfes sogar sagen, dass er «nie ein Anhänger, wohl aber ein Ver
fechter des Pietismus» gewesen sei (zit.: 293*8). In seiner Schrift «Ausflug 
nach Wien und Pressburg», 1840, gibt er sogar das Zeugnis ab, die «Er
haltung christlicher Glaubenslehren und die Verbreitung derselben unter 
dem christlichen Volk sei einzig den Pietisten zu verdanken» (II, 239). 
Im Jahre 1845, da noch Zeugen genug lebten, konnte Hurter offen beken
nen, dass er trotz vielen Drängens von Seiten der Geistlichkeit der Partei 
des Pietismus «nicht nur nie entgegentrat», sondern «ich blickte mit 
Wohlgefallen auf dieselbe, liess sie gerne gewähren und würde, wo. es not 
getan hätte, als ihr Anwalt und Beschirmer aufgetreten sein; denn ich 
ehrte in ihr das Festhalten an eben denjenigen geoffenbarten Grundwahr
heiten, an welchen ich festhielt. . . die entschiedene Opposition gegen 
(alle rationalistischen Anwandlungen) und hiedurch die Erhaltung des 
christlichen Glaubens unter dem Volke» (Geburt . . . I, 321/322, cf. 324). 
Eben der oben gerühmte David Spleiss, der noch mitten in den Hurter 
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